
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/9/25 2Ob224/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1969

Norm

ABGB §1295 IId2

ABGB §1299 G

StVO §90

Rechtssatz

Der Bauführer ist verp3ichtet, den Bauherrn auf Gefahren, die sich aus der Durchführung der Arbeiten oder aus deren

Anlaß ergeben könnten, aufmerksam zu machen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzuschlagen; dies gilt

auch dann, wenn der Bauherr allfällige Gefahren auch selbst hätte erkennen können.

Entscheidungstexte

2 Ob 224/69
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